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Antrag
der Abgeordneten Reinhold Hemker, Dr. Sascha Raabe, Matthias Weisheit, Sören
Bartol, Dr. Herta Däubler-Gmelin, Martin Dörmann, Gustav Herzog, Gabriele
Hiller-Ohm, Lothar Mark, Michael Müller (Düsseldorf), Holger Ortel, Dr. Wilhelm
Priesmeier, Wilhelm Schmidt (Salzgitter), Reinhard Schultz (Everswinkel),
Jella Teuchner, Waltraud Wolff (Wolmirstedt), Manfred Helmut Zöllmer,
Franz Müntefering und der Fraktion der SPD
sowie der Abgeordneten Ulrike Höfken, Thilo Hoppe, Friedrich Ostendorff, Volker
Beck (Köln), Cornelia Behm, Dr. Reinhard Loske, Katrin Dagmar Göring-Eckardt,
Krista Sager und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für eine nachhaltige Agrarpolitik und einen gerechten Interessenausgleich
bei den laufenden WTO-Verhandlungen

Der Bundestag wolle beschließen:

Der Deutsche Bundestag stellt fest:
Die Beschlüsse der 4. WTO-Ministerratstagung vom November 2001 in Doha
sehen vor, dass bis zum 31. März 2003 die Modalitäten für ein neues WTO-
Agrarübereinkommen festgelegt werden. Der Vorsitzende des WTO-Agraraus-
schusses hat am 12. Februar 2003 den Entwurf eines Modalitätenpapiers vorge-
stellt, auf dessen Basis sich die WTO-Mitgliedsländer bis zur nächsten Minis-
terratstagung im September 2003 in Cancun auf ein neues Agrarüberein-
kommen verständigen sollen. Dabei stehen drei zentrale Instrumente bisheriger
Marktregulierung im Agrarbereich zur Disposition: Die interne Stützung, die
Exportsubventionen und der Außenschutz (Zölle).
Der Allgemeine Rat der EU hat am 27. Januar 2003 einstimmig einen EU-Ver-
handlungsvorschlag für die WTO-Agrarverhandlungen beschlossen, der auf
dem Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung im Agrarbereich weltweit
basiert. Die Bundesregierung unterstützt den EU-Verhandlungsvorschlag aus-
drücklich, da er das Ziel der Handelsliberalisierung in einem ausgewogenen
Verhältnis zu den jeweiligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen
der WTO-Mitgliedsländer sieht.
Im Rahmen der „Uruguay“-Runde wurden erstmals Agrarhandelsfragen in das
multilaterale Handelssystem der WTO integriert und der Abbau der Agrarstüt-
zung, der Zölle sowie der Exportförderung bereits eingeleitet. Demzufolge hat
sich in der vergangenen Dekade der Weltmarktanteil von Agrarprodukten aus
der Europäischen Union verringert. Mit über 60 Mrd. Euro ist die Europäische
Union jedoch weiterhin der weltgrößte Agrarimporteur. Heute werden von der
EU mehr Güter aus den Entwicklungsländern importiert als von den USA,
Japan, Canada, Australien und Neuseeland zusammen.
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Gleichzeitig führte die Liberalisierung in vielen Entwicklungsländern zu einer
starken Zunahme von Lebensmittelimporten, verbunden mit einer Verdrängung
kleinbäuerlicher Strukturen und mit negativen Auswirkungen auf die Lebens-
mittelverarbeitung in diesen Ländern. Dem standen deutlich geringere Liberali-
sierungsgewinne durch verbesserten Marktzugang entgegen als erhofft. Inso-
fern ist in Bezug auf die ärmsten Länder eine neue Strategie gefragt, die eine
bessere Verteilung der Handelsgewinne zugunsten der am stärksten benachtei-
ligten Regionen und Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern ge-
währleistet sowie Regeln aushandelt, mit denen Dumpingmethoden verboten
und ein Konzept der Nahrungsmittelsicherheit gefördert wird.
Das bisherige Agrarabkommen wird den besonderen Problemen vieler Ent-
wicklungsländer, dem Ziel der Hungerbekämpfung, der Umsetzung des Rechts
auf Nahrung und einer Entwicklungsperspektive für Kleinbauern nicht gerecht.
Nach wie vor haben mehr als 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen,
obwohl genug Nahrungsmittel angebaut werden, um doppelt so viele Menschen
ernähren zu können wie heute auf der Welt leben. Daher muss die laufende
Welthandelsrunde („Doha“-Runde) zu einer „Entwicklungsrunde“ werden, die
zu einer besseren Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft
führt und ihren Bedürfnissen in besonderer Weise Rechnung trägt.
Der Deutsche Bundestag betont die Bedeutung der WTO-Agrarverhandlungen,
die zwei Grundanliegen gerecht werden müssen. Zum einen geht es darum, die
internationale Agrarpolitik und den Agrarhandel kohärent zu den Zielen einer
Neuorientierung der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion in Europa
sowie der damit verbundenen Umwelt- und Qualitätskriterien zu organisieren.
Die eingeleitete Agrarwende in Deutschland und Europa darf nicht durch die
Beschlüsse der WTO unterlaufen werden. Nachhaltige Produktion und Gesund-
heitsschutz sind grundlegende Ziele sowohl für Industrie- als auch Entwick-
lungsländer. Ihre Umsetzung erfordert die Verankerung internationaler Stan-
dards in der Lebensmittelproduktion. Damit es hierbei für die Entwick-
lungsländer nicht zu neuen Marktbarrieren kommt, müssen sie bei der Erfül-
lung der Standards unterstützt werden. Zum anderen müssen die Ergebnisse der
Agrarverhandlungen in Einklang mit den Bemühungen der Entwicklungsländer
stehen, ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Das Recht auf Nahrung, sowie das
Ziel, die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2015 mindestens zu halbieren,
muss durch die Beschlüsse im Rahmen der WTO befördert werden.
Verschiedene Entwicklungsländer haben sich für die Einrichtung einer „Deve-
lopment Box“ ausgesprochen, u. a. um die auf einheimischen Sorten basierende
Nahrungsmittelproduktion besonders bei Grundnahrungsmitteln zu schützen
und Dumping mittels subventionierter Exporte abwehren zu können. In Doha
wurde die Sonder- und Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern (special
and differential treatment) als Bestandteil aller Verhandlungen akzeptiert.
Ein weiterer Schlüsselbereich der WTO-Runde wird die Frage des Marktzu-
gangs sein. Die OECD-Staaten sollten einen substanziell verbesserten Markt-
zugang in den Verhandlungen unterstützen. Dies gilt vor allem in Bereichen, in
denen Entwicklungsländer konkurrenz- und lieferfähig sind. Die OECD-Staa-
ten sollten zudem Angebote zum Abbau bzw. der Reduzierung von Zöllen und
der Zolleskalation für verarbeitete Produkte vorlegen. Die EU und andere
OECD-Staaten sollten sich einer weitergehenden Marktöffnung für alle
Entwicklungsländer nicht verschließen.
Mit der Initiative „Everything but Arms“ hat die EU ihre Märkte für die ärms-
ten Länder inklusive Übergangsregeln für Zucker, Reis und Bananen, weitge-
hend geöffnet. Andere OECD-Staaten sollten dem europäischen Vorbild folgen
und eine Marktöffnung für die LDC-Staaten verwirklichen. Diese Forderung
des EU-Handelskommissars und der Bundesregierung wird mit Nachdruck
vom Deutschen Bundestag unterstützt.
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Der Deutsche Bundestag begrüßt, dass die EU-Kommission und die Bundes-
regierung die anstehende Halbzeitbewertung der Agenda 2000 („mid term re-
view“) als Chance zu einer tragfähigen, WTO-kompatiblen Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik nutzen wollen. Dies gilt insbesondere für die Vor-
schläge, die auf die Entkopplung von Subventionen von Preisen, Mengen und
Anbauverpflichtungen abzielen. In den Mittelpunkt der europäischen Agrarpo-
litik rücken die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft, für
Tier- und Umweltschutz, Verbraucherschutz und Qualitätsproduktion sowie für
die Entwicklung der ländlichen Räume.
Dem gegenüber wird der Entwurf des WTO-Modalitätenpapiers dem Leitbild
einer global nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft nicht gerecht. Wir
begrüßen, dass bestimmte Elemente und Sonderregelungen für Entwick-
lungsländer aufgenommen worden sind. Doch auch aus entwicklungspoliti-
scher Sicht sind diese Vorschläge nicht hinreichend. Die Vorgaben für die
Landwirtschaft gefährden gleichzeitig das europäische Modell einer flächende-
ckenden, multifunktionalen Landwirtschaft und würden zum Abbau unzähliger
Arbeitsplätze im ländlichen Raum führen. Die Anpassungslasten dieses Vor-
schlags sind unausgewogen im Hinblick auf die Europäische Union.
Aus Sicht des Deutschen Bundestages müssen die kommenden Monate zu fai-
ren Verhandlungen genutzt werden. Ziel muss es sein, dass der internationale
Handel sowohl für die europäische Qualitätsproduktion als auch für Lebensmit-
tel aus Entwicklungsländern faire Bedingungen gewährleistet. Die Kriterien der
Nachhaltigkeit sowie überprüfbare soziale und ökologische Mindeststandards
müssen dabei die „Leitplanken“ bilden.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
l sich in der WTO-Runde für einen substantiell verbesserten Marktzugang der

Entwicklungsländer im Agrarbereich einzusetzen,
l sich dafür einzusetzen, dass Produkte aus Fairem Handel mit Entwicklungs-

ländern einen bevorzugten Marktzugang erhalten,
l sich dafür einzusetzen, dass andere OECD-Staaten dem europäischen Vor-

bild folgen und eine Marktöffnung für die LDC-Staaten verwirklichen,
l sich dafür einzusetzen, alle Formen der Exportsubventionierung der Indus-

trieländer drastisch zu reduzieren mit dem Ziel diese abzuschaffen,
l Direktzuschüsse der Industriestaaten, die auf Produkte bzw. die Produktion

bezogen sind und bei denen der Export des Produkts einen bestimmten An-
teil überschreitet, wie Exportsubventionen zu behandeln,

l sich dafür einzusetzen, dass mit durch den Exportsubventionsabbau frei
werdenden Mitteln auch die ländliche Entwicklung in Entwicklungsländern
gefördert wird und diese Länder darin unterstützt werden, Weiterverarbei-
tungskapazitäten von Agrarprodukten auf- und auszubauen,

l sich dafür einzusetzen, dass die Multifunktionalität der Landwirtschaft und
damit Maßnahmen zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes, der
Entwicklung ländlicher Räume, der Arbeitsplatzsicherung, des ländlichen
Tourismus und regionaler Wirtschaftskreisläufe als förderungswürdig im
Rahmen der „green box“ anerkannt werden; sich in diesem Rahmen insbe-
sondere dafür einzusetzen, dass Agrarumweltmaßnahmen sowohl in Indus-
trie- als auch in Entwicklungsländern weiterhin vollständig als Maßnahmen
im Rahmen der „green box“ gefördert werden können,

l sich dafür einzusetzen, dass das Vorsorgeprinzip sowie ökologische und ge-
sundheitsbezogene Standards in der Lebensmittelproduktion verankert wer-
den. Transparente und allgemeingültige Kennzeichnungsregeln sollen für
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Lebens- und Futtermittel vereinbart und ihre verbindliche Anwendung er-
möglicht werden,

l sich für die Aufnahme einer klar definierten „development box“ im WTO
Agrarabkommen einzusetzen, um die Ernährungsbasis in Entwicklungs-
ländern zu stärken und die Bedingungen für die Entwicklung des ländlichen
Raums zu verbessern; hierzu zählt auch, den Entwicklungsländern das Recht
zuzugestehen, ihren eigenen Agrarsektor durch Außenschutz und interne
Stützung schützen und fördern zu können. Dabei sollten jedoch alle Maß-
nahmen transparent und nachvollziehbar erfolgen,

l im Zuge der WTO-Verhandlungen insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass
bestehende Präferenzen für die ärmsten Entwicklungsländer sowie die AKP-
Staaten erhalten bleiben bzw. neue Präferenzstrategien aufgebaut werden,

l sich für eine Abschaffung der sog. De-Minimis-Regel für entwickelte Län-
der einzusetzen,

l die internationalen Bemühungen zur Kodifizierung des „Recht auf Nah-
rung“ fortzusetzen und bei der Unterstützung der UN-Entwicklungsziele die
besondere Rolle der ländlichen Entwicklung zu beachten,

l sich bei der Weltbank, im Rahmen der europäischen Entwicklungszusam-
menarbeit und der bilateralen Zusammenarbeit für eine stärkere Förderung
ländlicher Entwicklungsprogramme einzusetzen,

l sich dafür einzusetzen, dass Regelungen dafür getroffen werden, die Nah-
rungsmittelhilfe nicht zur Überschussbeseitigung und zur Verdrängung ein-
heimischer Saaten zu missbrauchen,

l die technische und finanzielle Hilfe an die Entwicklungsländer bei allen Fra-
gen des Zugangs zu den benötigten Technologien für TBT- und SPS-Stan-
dards (Technical Barriers to Trade-Abkommen, sowie Sanitäre und Phyto-
sanitäre Maßnahmen-Abkommen der WTO) sowie die bessere Nutzung von
Ursprungsregeln auszudehnen und bei den WTO-Verhandlungen zu berück-
sichtigen. Das gilt auch für Capacity building bei allen internationalen stan-
dardsetzenden Organisationen, da für mehr Ausgewogenheit bei der Reprä-
sentanz von Ländergruppen und Interessensvertretern gesorgt werden muss,

l frühzeitig vor der Einführung neuer Standards in einem Industrieland, Ver-
tretungen der Entwicklungsländer zu Konsultationen heranzuziehen und für
Schwierigkeiten der Entwicklungsländer, mit bestimmten Standards und
Verfahren der Standardsetzung, Risikoeinschätzung oder wissenschaftlicher
Beweisführung, Mechanismen zu entwickeln, wie diese Schwierigkeiten
besser artikuliert, erfasst und berücksichtigt werden können.

Berlin, den 12. März 2003

Franz Müntefering und Fraktion
Katrin Dagmar Göring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion


